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RS OGH 1997/1/30 53R9/97y
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.1997

Norm

KO §193 Abs2

KO §194

Rechtssatz

Erlöse der konkursmäßigen Verwertung des Schuldnervermögens sind ohne Anrechnung auf die Quote des

Zahlungsplanes an die Gläubiger zu verteilen, stellen also keine Vorauszahlung auf die Quote, sondern eine zusätzliche

Zahlung dar.

Entscheidungstexte

53 R 9/97y
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